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Manfred Lindmayr: Wenn die Arbeit krank macht...

Seit Jahren steigt die Arbeitsbelastung der Arbeitnehmer stetig an. Geht dies so weit, dass ein Arbeitnehmer seine
Dienstleistung ohne Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann, gewährt ihm die Rechtsordnung die
Mögtichkeit, das Dienstverhältnis ohne Eínhaltung von Fristen und Terminen sofort iu beenden. Die Voraussetzungen für
einen solchen vorzeitigen Austr¡tt wegen Gesundheitsgefährdung werden im aktuelten Beitrag näher erläutert
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Coverstory
Schon bald werden in der österreichischen Hauptstadt zwei Millionen
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Aufsätze

RA Markus Hauptmann
Rechte und Pflichten des ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitgl ieds

Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus dem Aufsichtsrat
aus, bleibt es dennoch haftbar für Vorgänge während
seiner Amtszeit. Das Aufsichtsratsmitglied sollte daher
wissen, welche Rechte und Pflichten es nach demZeit-
punkt seines Ausscheidens noch hat und welche nicht
mehr. Eine eindeutige Antwort findet sich weder im Ge-
setz, noch bieten Rechtsprechung oder Literatur hierzu
eine ausreichende Hilfestellung. Ungeklärt sind insbe-
sondere (i) das Recht des ehemaligen Aufsichtsratsmit-
glieds aufZugang zu Sitzungsprotokollen aus seiner
Amtszeit, (ii) seine Berechtigung zur Berichtigung der-
selben sowie (iii) sein Recht, die Rechtmäßigkeir oder
Rechtswidrigkeit von Aufsichtsratsbeschlüssen feststel-
len zu lassen, an denen er vor seinem Ausscheiden noch
mitgewirkt hat. Der Beitrag geht diesen praxisrelevan-
ten Fragen nach und zeigt einen für die (gerichtliche)
Praxis gangbaren Weg auf. 329

Dr Wolfgang Stegmaier
Geheimhaltung bei wissenschaft lichen oder
statistischen Studien über Corporate-
Governance-Strukturen

Der Ruf nach Transparenz erfasst heute alle gesell-
schaftlich relevanten Systeme; auch die Tätigkeit von
Aufsichtsräten soll dabei nicht ausgespart werden. Ge-
lebte Corporate Governance in Aufsichtsräten, also die
Umsetzung von Leitlinien guter Unternehmensführung,
steht dabei im Fokus der sog. ,,Board-Dynamics-For-
schung". Der Beitrag zeigt dazu zunächst die Reichwei-
te der gesetzlichen Grenzen frir Auskünfte über die Ar-
beit in Aufsichtsräten auf. In einem zweiten Schritt wird
an typischen Fragen und ihrer - auch absffakten und
anonymisierten - Beantwortung die Tragweite von
möglichen Antworten in Bezug auf rechtlich geschützte

Geheimnisse dargestellt. Sodann werden Rechtmäßig-
keit und Rechtswidrigkeit solcher Befragungen disku-
tiert. Abschließend zeigt sich, dass sich Auskünfte über
Corporate-Govemance-Strukturen in Aufsichtsräten mit
dem Grundsatz der Vertraulichkeit der Arbeit des Auf-
sichtsrats nicht vereinbaren lassen. 336

Podium

RA Dr Klaus-DieterStephan / Prof, Christian Strenger
Die Zuständigkeit der Hauptversammlung be¡
Strukturueränderungen - ein anlassbedingter
Vorschlag

Auch nach der,,Holzmüller"-Entscheidung von I 982
und den ,,Gelatine'lEntscheidungen von2004 ist nach
wie vor ungeklärt, in welchen ungeschriebenen Fällen
die Hauptversammlung wesentliche Transaktionen der

Gesellschaft zu billigen hat. Dem vom BGH 2004 ein-
geschlagenen W'eg der freien Rechtsfortbildung sind da-

bei naturgemäß Grenzen gesetzt. Der Beitrag schlägt
vor dem Hintergrund aktueller Fälle (insbesondere

BayerAr'Ionsanto) eine gesetzliche Regelung vor, die

eine praktikable Einbindung der Hauptversammlung in
große strukturverändemde Transaktionen ermöglichen
soll. 346

Rechtsprechung

Rechtsstellung des besonderen Vertreters und
des Versammlungsleiters, Stimmrechts-
ausschluss
OLG Köln v.9.3.2017 - 18 U 19116

Kein Beraterprivileg in der Sanierung
oLG Frankturrv. 19.10.2016 - 19 u 102/15

Nur ganz e¡ngeschränkte Uberprüfung von
Bewertungsgutachten im Spruchverfahren durch
die Gerichte
OLG Zweibrücken v. 6.9.2016 -9W 3/14

Einladung zur Hauptversammlung
LG Frankfurt/M. v. 21 .10.2016 - 3-05 O 157 116

351

362

365

366

Buchbesprechungen

MoritzJ. Muck
Defizite im deutschen Ubernahmerecht - eine
rechtspol¡t¡sche Betrachtung
(Oberregierungsrat Dr. Michael Hippeli) 36't
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Editorial

TITEL
2O16 kam es zu einer Verdoppelung der Schäden aus Naturkatastrophen auf 175 Mrd. US-Doltar
Nach einigen ruhigen Jahren sind die Schäden wieder stark gestiegen

TIROLER VERSICHERUNG: Mit großem Aufwand wurden die Folgen praxisferner Vorschriften bewältig
lnterview mit Dr. Walter Schieferer, Vorstandsvorsitzender der TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Gyberkriminalität in Österreich: Schäden in Miltionenhöhe
lm Rahmen einer Pressekonferenz wurden die neuesten Zahlen und Entwicklungen zu diesem Thema präsentiert

Besuch von Sozialminister Alois Stöger im österrelchischen Versicherungsverband WO
Diskussion mit Ve¡rtretern der Versicherungswirtschaft über Themen aus den Bereichen Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Die Bedeutung der Lebensversicherung für die österreichische Volkswirtschaft
Die Funktionen der Lebensversicherung wurden im Rahmen einer Pressekonferenz des WO umfassend präsentierl

Versicherungsbetrug: Schaden an der Solidargemeinschaft
Rund ein Viertel sieht keine kriminelle Handlung, volkswi¡tschaftlicher Schaden bis zu 500 Mio. Euro

WK Wien: Banken und Versicherungen haben Lehrlingsausbildung seit 2008 ausgebaut
Seit Jahren bietet der Banken- und Versicherungsbereich ein hohes Ausbildungsniveau

lnternational
#FinTechEU I Albanische Aufsichtsbehörde informiert sich im österreichischen Versicherungsverband WO
über die Kfz-Versicherung
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Die ÜberÚagung von Pensionsverpflichtungen im
Rahmen von Unternehmenstransaktionen (Teil 1)

5imon Schulenburg, M.Sc.l Robert Lüder, M.Sc.,

beide Hamburg
Aufgrund der finanziellen Tragweite kommt der Übertragung
von Pensionsverpflichtungen im Rahmen von Unternehmens-
transaktionen nicht selten eine besondere Bedeutung zu.
Eine schuldbefreiende Übertragung ist jedoch i.d.R. nicht
schrankenlos möglich. ln Abhängigkeit von der Transaktions-
struktur können etwa die Regelungen zum Betriebsübergang
nach 5 613a BGB, die Portabilitätsbeschränkungen durch S 4
BetrAVG sowie die besonderen Haftungsbestimmungen des
UmwG potenzielle Beschränkungen darstellen. Unterschied-
liehe Reehtsbegründungsakte und Versorgungssysteme der
betriebllchen Altersversorgung können im Kontextvon Unter
nehmenstransaktionen weitere rechtliche Herausforderungen
begründen. Die genannten Problemfelder behandelt dieser
Teil des Beitrags im Hinblick aufeinen als Asset Deal ausge-
stalteten Unternehmenskauf sowie bei Umstrukturierungen
nach dem UmwG.

D81224703

STEUERRECHT

AUFSATZ
Körperschaftsteuer

Disquotale Gewinnausschüttungen bei der GmbH
RA/StB/FAHGR Dipl.-Fw. (FH) Maik Pör¡chke, Bielefeld
Disquotale bzw. inkongruente Gewinnausschüttungen kön-
nen in der Beratungspraxis ein wesentliches Gestaltungs-
instrument darstellen, sind aber sowohl im Hinblick auf die zi-
vilrechtlichen Grundlagen als auch in Bezug auf die steuerliche
Wirksamkeit problematisch. Die Folgen von ¡erunglückten"
disquotalen Gewinnausschüttungen können die Gesellschaf-
ter in ertragsteuerlicher Sicht besonders hart treffen. Eine aus-
führliche Befassung mit derThematik ist daher Voraussetzung
für jegliche Gestaltungsberatung im Zusammenhang mit vom
allgemeinen Verteilungsmaßstab abweichenden Gewinnaus-
schüttungen.

Ð81237977

lnternationales Steuerrecht

lst die Kostenaufschlagsmethode die Verrechnungs-
preismethode für konzerninterne Darlehen?
StB/FBlStR Dr. Stefan Stein I Ðipl.-Vw. Dr. Christian
Schwarz / SIB/FBlStR Dr. Axel Nientimp, alle Düsseldorf
Das FG Münster hat sich in einem aktuellen Urteil zur Bestim-
mung fremdüblicher Darlehenszinsen mit den in der Praxis
relevanten Fragen der angemessenen Verrechnungspreis-
methode und den Mitwirkungs- und Beweisvorsorgepflichten
von Stpfl . bei grenzüberschreitenden Geschäftsvorfällen zu
nahestehenden Personen auseinandergesetzt. Aufgrund
der großen Signalwirkung des FG-Urteils weit über die Fra-
ge der Bestimmung des ,,richtigen" Verrechnungspreises bei
Darlehenszinsen hinaus werden die Argumente des FG ein-
gehend erörtert und aus Sicht der Verrechnungspreispraxis
gewürdigt. Mit Spannung kann der Ausgang des Revisions-
verfahrens beim BFH erwartet werden.

D81237211
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KOMPAKT
Grunderwerbsteuer

Gesellschafterwechsel
RiFG Dr. Christian Graw, Düsseldorf

D81238449

VERWALTU NGSANWEISU NGEN

Einkommensteuer

Anwendung der tariflichen ESt in den Fällen des

5 32d Abs.2 Nr. 1 EStG

OFD NRW, K¡¡rzinformation ESt vom 19,04.2017

Ð81238390

Einkommensteuer

Absetzbarkeit von Aufwendungen für die
Erneuerung einer Einbauküche in einer vermieteten
Wohnung
BMF, Schreiben vom 16.05.2017

081239401 s. 1179

s.1176

s.1177

s"1157

Erbschaft-/Schen kun gsteuer

Anwendung des 5 203 BewG

Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichlautende

Erlasse vom 11.05.2017

D81239061

Einkommensteuer

Ausgleichszahlung zur Abfi ndun g des Versorgungs-
ausgleichs
BFH, Urteil vom 23.11.2016 - X R41/14

D812391 1 I

Einkommensteuer

Veräußerung von Anteilen an Kapces. - Rück-
abwicklung der Veräußerung - Rückwirkendes
Ereignis - Anschaffung
BFH, Urteil vom 06.12.2016 * lX R 49115

D81239135

BEILAGE

Bewertu n gsPraktiker W. 02 I 2017

s.1180

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Zur Abschreibbarkeit des immateriellen Wirtschafts-
guts,,wi rtschaftlicher Vortei I aus einer Vertragsarzt-
zulassung"
BFH, Urteil vom 21.02.2017 - V¡ll R 56/14

Ð81239137 5.1180

s.1184

5.1165

s.1187

M2

s.11ó9
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WIRTSCHAFTSRECHT

AUFSATZ
Aktienrecht
Umsetzung der überarbeiteten Aktionärsrechte-
richtlinie in das deutsche Recht: Say on Pay und
Related Party Transactions
RA Dr. Hartwin Bungert, [1.M. (Chicago), Düsseldorf/
RA Till Wansleben, FrankfurtlM.
Nach einem langen Weg durch die europäischen lnstitutionen
ist die überarbeitete Aktionärsrechterichtlinie am 20.05.2017
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden.
Die Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten ihsbesondere auf Re-
geln zur Einbeziehung der Hauptversammlung bei der Vergü-
tung der,,Mitglieder der Unternehmensleitung" (say on pay)
und Regeln zu Transaktionen mit nahestehenden Personen
oder Unternehmen (related partytransaction) umzusetzen. lh-
re Umsetzung birgt das Risiko von erheblichen Verwerfungen
im System des deutschen Akt¡enrechts. Der Beitrag beleuchtet
vor diesem Hintergrund die Optionen einer möglichst konsis-
tenten und behutsamen Umsetzung der Richtlinie.

D81239379

KOMPAKT
Mitbestimmungsrecht
Bildung eines Aufsichtsrats bei Teilkonzernspitze
trotz ausländischen oder unionsrechtlichen Mitbe-
stimmungsregimes bei der Konzernspitze
RA FAATbR Dr. Patrick Mückl / RA Dr. lngo Theusinger
Noerr LLP in Düsseldorf
081239456

ENTSCHEIDUNGEN
Sonstiges Recht

Zum Vorliegen eines nicht wirtschaftlichen Vereins
i.5. der 55 21,22 BGB

BGH, Beschf uss vom 16.05.2O17 -alZB7116
D81239585

Verbraucherrecht

Rückgewähr eines Verbraucherdarlehens nach W¡-
derruf: Kein Aufrechnungsverbot wegen des Anfalls
von KapESt und SolZ infolge des Zuflusses von Nut-
zungen
BGH, Urteil vom 25.04.2017 - Xl ZR 108/16

Ð81239764

f,tnha chnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Gleichbehandlung

Freie Fahft für AGG-Hopper?
RAIFAATbR Prof. Dr. Bernd Schiefer /
RA Prof. Dr. Michael Worzalla, beide Düsseldorf
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) räumt Be-
werbern, die im Einstellungsverfahren diskriminiert worden
sind, u.a. e¡nen Entschädigungsanspruch von bis zu drei
Monatsgehältern selbst für den Fall ein, dass sie bei diskrimi-
nierungsfreier Auswahl die Stelle nicht bekommen hätten. Das
nutzen sogenannte,,AGG-Hopper" aus, da es nach der Recht-
sprechung für die Durchsetzung des Anspruchs regelmäßig
schon ausreicht, wenn der Arbeitgeber die Stellenausschrei-
bung vom Wortlaut her nicht völlig diskriminierungsfrei for-
muliert hat. Das BAG hat in mehreren Entscheidungen darüber
befunden, ob und unter welchen Voraussetzungen einer Gel-
tendmachung des Entschädigungsanspruchs der Einwand des
Rechtsmissbrauchs entgegengehalten werden kann. Die Ent-
scheidungen und vor allen Dingen die Entscheidungsgründe
sind für die Unternehmen unerfreulich.

D81233289 s.1207
s. r190

KOMPAKT
Kündi gungsrecht/Sozialversicherung

Neue Möglichkeiten zur Vermeidung von Sperr-
zeiten bei Aufhebungsverträgen
Prof. Ðr. Wolfgang Kleinebrink, Wuppertal
D41232314

Betriebsübergang/Arbeitsvertra gsrecht

EUGH: Betriebsübergangsrichtl¡n¡e steht
dynamischen Bezugnahmeklauseln n¡cht entgegen
RA/FAAúR Volker Teigelkötter, Düsseldorf

D81239003

Gleichbehandlung

Entschädigungsanspruch nach 5 15 Abs.2 AGG und
Wahrung der Ausschlussfrist
RAIFAATbR Achim Braner, Frankfurt/M.
DB1237Aß

s.1212

s.1201

s.12i4

s.1202

s.1215

s.1205

Kündigungsrecht

Personalgespräch während einer Arbeitsunfähigkeit
RAin/FAinArbR Christina Kamppeter, Ll.M. {Glasgow} /
RA Manuel Schi¡tt, LL.M., beide München

D81224697 S.1216
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Fachtagung Recht im Unternehmen - Digitatisierung und Innovation

Termin:
07. Ju{i 2017 I 9.00 bis 1230 Uhr

Veranstaltungsort:
Sheraton München Arabellapark Hotel
Fon: 089 92320

Teilnahmegebühr:
Normalpreis 695 € zzgt. MwSt.
trühbucherpreis bis zum 31.05.2017:
495 € zzgl. Mwst.
25% Rabatt fÍir Abonnenten von DER
BETRIEB auf den Normatpreìs
(Do ppelrabattieru nge n a usgesch lossen)

Rabatl25o/"

fü nenten von
r Abon

RIEB!DER BEf

THEMENAUSZUG

I Strategie der EU-Kommission ftir dígitalen Binnenmarkt
und neue Regulierungsansäize im Kontext der Robotik

I Industrie 4.O: Rechttiche Herausforderungen durch
Vernetzung und DigitalÍsierung

I Dìgitale Ptattformen: Aktuelle Rechtsfragen und künftige
Regulierung

I Arbeitsrecht in einer digitatisierten Wett: Weißbuch
Arbeiten 4.0 und aktuetle Entwicklungen

I Anderung der Aktionärsrechterichtlinie und Auswirl<un-
gen der DCGK-Novelle 2017

I Legat Design Thinking und Legal Tech: Mehrwert in der
Mandatsarbeit kreieren

ln[ortn;ìtion und Anrneldung: www.fachmedien-v€rarstaltungen.de/re.htimünternehmen I Fon o2i1 887.28iO I etttta¡l: verânstaltungen@fachmedien,de
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Wirtschaftsrecht

DieWoche im Blick

Entsche¡dungen
BGH: Zur Verbrauchereigenschaft einer als Außengesellschaft

rechtsfähigen GbR (30.3.201 7 - Vll 7R269 /1 s)

BGH: ln welcherWährung sind Flugpreise im lnternet anzugeben? -
EuGH-Vorlage (27 .4.2017 - lZR209 /1 5)

BGH: lnformationspflichten eines Preisvergleichsportals im lnter-

net - Bestattu n gspreisverg leich (27 .4.2017 - I ZR 55 / 1 6)

BGll: Panoramafreiheit - Erstreckung auf nicht ortsfeste Kunst-

werke - Aida Kussmund (27.4.2017 - I 2R247 I 1 5)

BGH: lmmobiliendarlehensvertrag - deutliche Belehrung über die

Länge der Widerrufsfrist (1 4.3.2017 - Xl ZR 442/16)

BGH: Unwirksame Klausel über Sicherheitseinbehalt in Bauvertrag

(30.3.20i 7 - vll zR 170116\

OLG Karlsruhe: Widerrufsinformat¡on in einem immobiliardar-

lehensvertrag (14.3.2017 - 17 U 204/15)

Geseugebung
BT: EU-DSAnpUG verabschiedet

Aufsätze

Dr. Madlen Kotte, RAin

Die jüngsten BGH-Entscheidungen zur Kündigung
von Bausparverträgen - lst die Rechtsposition der
Bausparkassen damit endgültig gestärkt?

Der BGH bejahte am 21.2.2017 mit gleich zwei Entscheidungen (Xl

7R 1 85 / 1 6, BB 2017,777, undXlTR 27 2/ 1 6) das Kündigungsrecht der

Bausparkassen nach 5 489 Abs. I Nr. 2 BGB, vorausgesetzt der Bau-

spàrvertrag ist mehr als zehn Jahre zuteilungsreif und ein Bauspar-

darlehen wurde nicht in Anspruch genommen. Dennoch fordern

Verbraucheaentralen die Bausparer auch weiterhin auf, sich gegen

diese Kündigungen zu wehren. Der Be¡trag setzt sich nach einer kur-

zen Darstellung des Wesens und der rechtlichen Qualifikation der

Bausparverträge mit den aktuellen BGH-Entsche¡dungen auseinan-

der und untersucht anschließend die seitens der Verbrauchezentra-

le Baden-Württemberg geltend gemachten Ausnahmefälle.

Stefan Hanke, LL.M., RA/FA für Bau- und Architektenrecht

Strengere Berufszulassungsregeln für lmmobilien-
makler und Verwalter von Wohnungseigentum
Nach allgemeiner Ansicht soll das lmage der Makler und lmmobili-
enverwalter verbessert werden. Die von der Branche zur Selbstre-

gulierung getroffenen Maßnahmen (bspw. in Form einer freiwilli-
gen Zertifizierung oder der Vergabe von Gütesiegeln) sind aus Sicht

der Bundesregierung gescheitert. Unter dem (gern bemühten)
Deckmantel des Verbraucherschutzes so¡l die Qual¡tät der Leistun-

gen von Maklern und lmmobilienverwaltern nun mit dem Gesetz

zur Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche lm-
mobilienmakler und Verwalter von Wohnungseigentum erhöht
werden. Der Entwurf (BT-Drucks. l 8/1 01 90) hat bereits die erste Le-

sung im Bundestag passiert und soll Ende 201 7 umgesetzt werden.
Es ist daher an der Zeit, sich mit den avisierten Neuerungen näher
auseinanderzusetzen.

Steuerrecht

Die tltloche im Blick

Entscheidungen
EuGH-schlussantrag: Auslegung eines DBA - Besteuerung be-

stimmter Wertpapiere oder Finanzinstrumente (Genussscheine)

(27.4.2017 -C-648/1s)
EuGH-Schlussanträge: Befreiung von Dividendeneinkünften von

der Körperschaft steuer (27.4.2017 - C-39 I I 6)

EuGH: Recht auf Vorsteuerabzug - Reverse-Charge-Verfahren

(26.4.2017 -c-564/15\
BFH: Gewerbesteuerpflicht eines Dialysezentrums (25.1.2017 - I R

74/14)
FG Saarbrücken: Zur Feststellung des Anteils am Gewerbesteuer-

messbetrag einer Personengesellschaft bei zwischengeschalteter

organgesellschaft (5535 ESIG und 180 Abs.l Nr.1 a AO)

(22.2.2017 - 1 K1459/14)

FG Saarbrücken: Anspruch auf Besteuerung durch das örtlich zu-

ständige FinanZamt 5 14 Abs.4 5. 1 Nr.2 USIG, 5 27 5.2 AO' 526
S.2 AO,5 367 Abs. 1 AO,5 41 Abs. 1 und 2FGO (15.2'2017 -
2R1149114)

Verwaltung
BMF: Sanierungserlass; Beschluss des Großen Senats des BFH vom

28. 1 1 .20 1 6 (G rS 1 / 1 5) (27 .4.2017 - lV C 6 - S 21 40 /1 3/i 0003)

Gesetzgebung
BT: Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz (5tU mgBG)

Aufsätze

Dr. Stefan Behrens, RA/FAStR/StB

Mittelbare Gesellschafterwechsel bei 5 f
Abs. 2a GTESIG nach dessen Änderung durch
das StiindG 2015

Wenn zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches

Grundstück gehört und sich innerhalb von fünf Jahren der Gesell-

schafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt ändert, dass

mindestens 95 7o derAnteile am Gesellschaftsvermögen auf neueGe-

sellschafter übergehen, gilt dies nach 5 1 Abs' 2a S. 1 GTESIG als ein

auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine neue Personenge-

sellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Durch das StÄndG 201 5 hat der

Gesetzgeber in den Sätzen 2 bis 5 m¡t W¡rkung für Erwerbsvorgänge,

die nach dem 5.1 1 .201 5 verwirklicht werden, erstmals Regelungen in

5 1 Abs. 2a GTESIG eingefügt, diefestlegen, unterwelchen Vorausset-

zungen eine mittelbare Anderung des Gesellschafterbestands vor-

liegt. Einige der weiter bestehenden bzw. durch die Neuregelung auf-

geworfenen Zweifelsfragen werden im Beitrag dargestellt.

Dr. Adalbert Rödding, RA/StB

Neue Entwicklungen im lmmobiliensteuerrecht

Das lmmobiliensteuerrecht ist w¡eder stark ¡m Fluss. Einigewichtige

Änderungen gibt es vor allem im Grunderwerbsteuerrecht. Weiter

hin wicht¡g für die lmmobilienbranche ist die noch engere zeitliche

Einschränkung für die Ausübung der Option zur Umsatzsteuer.

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen sich durch die nunmehr einge-

räumte Möglichkeit. mit einer Personengesellschaft als Organ-

gesellschaft eine Organschaft für Umsatzsteuerzwecke zu bilden,

und bei der lnanspruchnahme der erweiterten Kürzung' Eine ent-

scheidende mögliche Änderung steht noch nicht fest: Wie wird der

Vorschlag der Länder zur Reform der Grunderwerbsteuer bei Share

Deals aussehen?

Ëntscheidung

BFH: Dauerdefizitärer Betr¡eb eines Freibades

(9.11.7016 - I R 56/1 5 - dazu BB-Kommentar von

Ulf Er¡k Belcke, RA/5IB)

I
I
i
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1027

1044

1046

1 052

1 032

Entscheidungen

BGH: Haftung des lnsolvenzverwalters für unternehmerische Fehl- 1036

entscheidung
(16.3.201 7 - lX ZR 253/1 5 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Volker Römermann, FAlnsR/FAHaGesR/FAArbR)

OLG Karlsruhe: Fernüberwachungsvertrag - unwirksame Laufzeit- 1040

klausel -,,Aushandeln" von AGB
(24.3.2017 - 4 lJ 88t j 6 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Jan Henning Martens, RA/FAHaGesR)

I BB 19.20i7 | 8.s.2017

1 061



Bilanzrecht und Betriebswi

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Aktualisierung des IASB-Arbeitsprogramms
IASB: lntegrierte Ber¡chterstattung
EFRAG: Entwurf einer Stellungnahme zu den
IFRS B

Arbeitsrecht

Woche im Blick

Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer bei Unterneh-
ensübergang (27.4.2017 - C-680l1 5 u. C-681 /1 5)

BAG: Mitbestimmungsrecht bei betrieblicher Lohngestaltung
(21.2.2017 - tABR 12i1s)
BAG: Mitbestimmung bei Einrichtung und Betrieb einer Facebook-
seite (13.12.2016 - 1 ABR 7/15)
BAG: Regelung einer Altersgrenze in einer Betriebsvereinbarung
(21.2.2017 - 1 AZR 292/ 1 5)

BAG: Keine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines
gerichtlichen Zustimmungsersetzungsverfahrens
(21.2.2017 - 1 AZR367/1')
BAG: AGB-Kontrolle bei Abweichung von der sich aus rechtlichen
Vorgaben ergebenden Vertragstyp¡k
(21.2.2017 - 3 AZR 297 / 1 s)
BAG: Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde - Aussetzungsbe-
schluss des Landesarbeitsgerichts im Beschlussverfahren
(22.3.2017 * 1 AZB 5s / 1 6)
BAG: Wirksamkeit der Allgemeinverbindlícherklärung des Tarifuer-
trags über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe (VTV)
(2s.1.2017 - 10 ABR 4311s)
LAG Berlin: Arbeitszeitverringerung durch blockweise Freistellung
(23.2.2017 - s Sa 17 45/ 1 6)

Aufsatz
Dr. Alexander Wolff, LL.M. Eur., RA/FAArbR, und
Dr. Matthias Köhler, LL.M. (Sydney), RA/FAArbR

Neues zur Massenentlassungsanzeige:
Mehr administrativer Aufwand und Risiken
für Arbeitgeber!
Die Bundesagentur für Arbeit hat Ende November 2016 ein neues
Formular für die Massenentlassungsanzeige herausgegeben. Durch
die Änderungen werden insbesondere größere Unternehmen vor
eine nur mit viel administrativem Auñ¡¿and lösbare Aufgabe ge-
stellt. Das neue Formular verlangt die Einordnung der Beschäftig-
ten ¡n 1286 Berufsklassen statt w¡e bisher in 144 Berufsgruppen.
Auch hat es die Bundesagentur für Arbeit versäumt begriffliche
Ungenauigkeiten des Vorgängerformulars zu beseitigen. lm Ge-
genteil hat sie noch mehr Unklarheit gestiftet. Das neue Formular
weicht dadurch in gravierender Weise von der gesetzlichen Rege-
lung des 5 17 KSchG ab. Da Fehler in der Massenentlassungsanzei-
ge grundsätzlich die Unwirksamkeit einer Kündigung zur Folge ha-
ben können, ist das Thema von erheblicher Praxisrelevanz.

Entscheidungen
BAG: Begriff der Arbeitnehmerüberlassung - richtlinienkonforme
Auslegung (Fall DRK-Schwestern)
(21.2.2017 - 1 ABR 62/ 1 2l

BAG: Druckkündigung nach außerdienstlicher Straftat
(1 5.12.2016 - 2 AZR 431 /1 5 - ddzu BB-Kommentar von
Dr. Oliver Vollstädt, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Dr. DirkScherp, RA

Geldwäscherisiken bei
lmmobilientransaktionen
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Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW RS HFA 48 zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten
nach IFRS 9 verabschiedet
IDW: Aktualisierter IDW RS HFA 2 ,,Einzelfragen zur Anwendung
von lFRS"

IDW: Prûfung der Jahresabrechnung über entgangene Netzentgel,
terlöse (lDW PH 9.970.30)
IDW: Besondere Au5gleichsregelung nach dem EEG (lDW pH

e.970.10)

WPK: Stellungnahmen zu den Standardentwürfen des IDW zum
neuen Bestätigungsvermerk (lDW EPS 400 n. F. und IDW EpS 40i )

Aufsatz

Dr. Martin Bünning, RA/SIB

Auswirkungen des neuen lnvStG auf die Umwandlung
von lmmobilienfonds
lmmobilienfonds, deren Besteuerung sich nach dem lnvStG rich-
tet, sind derzeit beim Erwerb von lmmobilien-Kapitalgesellschaf-
ten steuerlich benachteiligt. Zwar ist der Erwerb von lmmobi-
lienkapitalgesellschaften nach lnv5tG grundsätzlich zulässig, je-
doch ergibt sich aufgrund des Erwerbs der Kapitalgesellschaft
aufgrund der persönlichen Steuerpflicht der lmmobiliengesell-
schaft eine Ertragssteuerbelastung für den an sich steuerbefrei-
ten Fonds, weil eine neue Besteuerungsebene entsteht. Nach
der zum UmwStG vertretenen Verwaltungsauffassung (Rn. 03.i 7
UmwStE) kann die lmmobilienkapitalgeselfschaft nach Erwerb
durch den Fonds nicht steuerneutral in eine personengesell-

schaft oder auf den Fonds umgewandelt werden. Dies begrün-
det die Finanzverwaltung mit dem Umstand, dass der (lmmobi-
lien-)Fonds aufgrund des derzeitigen lnvstc steuerbefreit ist und
damit die Besteuerung der stillen Reserven nicht gewährleistet
ist. Ab 2018 sind lmmobilienfonds grundsätzlich nicht mehr von
KSt befreit und unterliegen dem neuen, intransparenten Be-
steuerungsregime. Damit sollten Umwandlungen unter Beteili-
gung von lmmobilienfonds leichter möglich sein, was im Beitrag
untersucht wird.

1 066

Entscheidungen

BFH: Berechtigung zur Vornahme von AfA bei mittelbarer Grund- 1071
stücksschehkung
(4.10.2016 - lX R 26/15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Stephan Abele, RA/StB)

OIG Düsseldorf: Zur Berücksichtigung künftiger Mietentwicklun- 1073
gen bei der Bewertung eines lmmobilienunternehmens im Spruch-
verfahren
(15.8.2016 - l-26W 17 /13 (Al<tE) - dazu BB-Kommentar von
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Zielkapitalstruktur im WACC und Un-levern, Re-levern bei der U

Brutto- oder Netto-Verschuldung?
In der Literatur wird beim Un-levering und Re-levering des Beta-Faktors mehrheitlich die Anwendung
des Brutto-Verschuldungsgrades (Fremdkapital / Eigenkapital) für dieses Vorgehen unterstellt.In die-
sem Beitrag wird gezeigt, dass die Anwendung des Netto-Verschuldungsgrades (Fremdkapital - Cash

/ Eigenkapital) zukorrekten Ergebnissen führt.

WemerGleilSner

Das lnsolvenzrisiko beeinflusst den Unternehmenswert: Eine Klarstellung in 10 Punkten
In diesem Beitragwird in zehn Punkten aufgezeigt, dass bei einer Unternehmensbewertung Insolvenz-
risiken immer betrachtet werden sollten. Außer in denJahren der Detailplanung kann auch in jedem

Jahr der Fortführungsphase eine Insolvenz eintreten und so die zeitliche Entwicklung des Ertragswerts
beeinflussen. Notwendig ist eine separate Erfassung nur dann nicht, wenn durch eine Monte-Carlo-Si-
mulation praktisch der gesamten Zukunft des Unternehmens die Möglichkeit einer Insolvenz bereits
im Erwartungswert und Risikomaß eines jedenJahres berücksichtigt ist.

Urich Moser / Thomas Tesche / Christoph Hell

Erklärung des EBITA ausgehend von Verz¡nsung und Veränderung des in ein Unternehmen bzw. in dessen

Vermögenswerte investierten Kapitals
Der Erklärung des EBITA eines Unternehmens kommt insb. für die Bewertung immaterieller Vermö-
genswerte Bedeutung zu.Im vorliegenden Beitrag werden die Zusammenhänge, die zwischen dem
EBITA eines betrachteten Unternehmens und der Verzinsung des in das Unternehmen investierten
Kapitals sowie zwischen dem EBITA und den Verzinsungen des in die Vermögenswerte des Unterneh-
mens investierten Kapitals bestehen, dargelegt.

Leonhørd Knoll / Lutz Kruschwitz / Andreas Löfler
lst der bewertungsäquivalente einheitliche Basiszins noch zu retten?
Seit 2005 empfiehlt das IDW die Ermittlung eines einheitlichen Basiszinses auf der Grundlage der
NSS-Zinsstruktur der Deutschen Bundesbank. Unabhängig von anderen Problemen hat das extrem
niedrige Zinsniveau dieses Vorgehen zumindest zeitweise methodisch obsolet gemacht. Dies scheint
auch dem IDW langsam klar zu werden.
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